
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 020/13/1 
 
 

Betreff: 
 

Richtlinie der Stadt Rheine über die Gewährung von Zuwendungen 
für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß 
§ 11 Abs. 2 ÖPNVG 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 19.02.2013 Berichterstattung

durch: 
Herrn Brauer 
Herrn Kuhlmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
5301 Öffentliche Verkehrsflächen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge  200.000,00 €  Einzahlungen        
Aufwendungen  200.000,00 €  Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
 



- 2 - 

 

Vorlage Nr. 020/13/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine beschließt auf Empfehlung des Bauausschusses die als 
Anlage I beigefügte Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Zwecke 
des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW und die 
Anlagen der Richtlinie (Anlage II und III zur Vorlage-Nr. 020/13). 
 
 
Begründung: 
 
Es wird auf die Vorlage-Nr. 020/13 verwiesen. 
  
In der Richtlinie der Stadt Rheine über die Gewährung von Zuwendungen für 
Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 11 Abs. 2 
ÖPNVG NRW gibt es noch zwei redaktionelle Änderungen. Diese Änderungen hat 
der Bauausschuss in seiner Sitzung am 24.01.2013 zur Kenntnis genommen und 
zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
Die geänderte Richtlinie ist als Anlage beigefügt. Die Änderungen sind auf Seite 5 
der Richtlinie unter Ziffer 6.4 und Ziffer 6.6 lit. b). 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage I Richtlinie der Stadt Rheine über die Gewährung von Zuwendungen 

für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs gem. § 11 Abs. 2 
ÖPNVG NRW 

 


